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- Kodierung (HD, ND, Prozeduren)
- Dokumentation (Komplexbehandlungen, ZE, …)
- Fehlbelegung (primär, sekundär)
- Fallzusammenlegung (Komplikationen)
- Beurlaubung
- Indikationen (z. B. Gabe von ZE-relevanten Medikam enten)

S t r e i t g r ü n d e
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Streiten lohnt sich:

Wuppertal (ots) - Durch das Aufdecken fehlerhafter A brechnungen in 
Krankenhäusern konnte die BARMER im Jahr 2006 131,7  Millionen 
Euro Beitragsgelder zurückgewinnen und damit deutli che 
Einsparungen im Bereich der stationären Versorgung erzielen. Dies ist 
Ergebnis einer Untersuchung des Bundesversicherungs amtes (BVA)....



S t r e i t g r u n d l a g e

- DKR ---------- Widersprüche, fehlende Definitionen, Unklarheiten, ...

- ICD, OPS ---------- Alternativen, Unzulänglichkeiten

- FPV ---------- Interpretaionsanfällige Formulierungen

- Medizinische Notwendigkeit ---------- Dokumentation, Org.verschulden
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DKR

Festlegung der korrekten Hauptdiagnose – Urteil des Sozialgerichts Würzburg vom 13.11.2006 
(Az.: S 15 KR 293/04)
Aufnahme einer Patientin mit Einweisungsdiagnose M16.9 (Coxarthrose) zum Einsetzen einer TEP. 
Bei den Untersuchungen im Vorfeld zum geplanten Eingriff wurde ein CA des Darms festgestellt, deren 
Entfernung anstelle der geplanten TEP durchgeführt wurde. 
Hauptdiagnose vom KH:  C18.2 (bösartige Neubildung: Colon ascendens).
KK forderte als HD M16.9. Der MDK bestätigte zunächst die Auffassung des Krankenhauses, revidierte sein 
Gutachten jedoch später und vertrat danach die Auffassung, dass die von der Krankenkasse geforderte 
Hauptdiagnose korrekt sei.

S t r e i t b e i s p i e l e
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Hauptdiagnose korrekt sei.
Daraufhin reichte das Krankenhaus Leistungsklage gegen die Krankenkasse ein.

Entscheidung des SG: C18.2 ist korrekt und verurteilte die Krankenkasse zur vollständigen Begleichung der 
ausstehenden Restforderung des Krankenhaues in Höhe von 4.341,08 Euro.

Umstritten war letztlich der Begriff der „Hauptdiagnose“: 
„Die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des 
stationären Krankenhausaufenthaltes des Patienten verantwortlich ist.“
Das Gericht führte dazu aus, das DRG-Vergütungssystem bezwecke, einerseits durch Pauschalierungen 
einen praktikablen Differenzierungsgrad zu ermöglichen, andererseits aber auch komplexe Fälle abbilden zu 
können und eine leistungsorientierte Vergütung zu gewährleisten.
Aus diesen Gründen sei bei Unklarheiten wie vorliegend (“Veranlassung des stationären Krankenhausauf-
enthalts“) für das Gericht diejenige Auslegung der DKR vorzuziehen, die leistungsorientiert ist und eine 
adäquate Abbildung der Krankenhausleistung ermöglicht.



DKR
- Mehrfachkodierung

Ewige Diskussionen …

S t r e i t b e i s p i e l e
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Diese Formulierung (und 
entsprechende Beispiele) 
gehören in die DKR D012f 
Mehrfachkodierung.



DKR
- „Symptom“/zugrundeliegende Erkrankung
Was ist unter „Symptom“ zu verstehen?

S t r e i t b e i s p i e l e

Hauptdiagnose: Tiefe OS-Thrombose (I80.1)

Nebendiagnose: Kolon-CA (C18.2)

Beispiel: 

Aunahme eines Patienten mit tiefer OS-Thrombose, es erfolgt eine Thrombektomie. Im Verlauf wird zusätzlich 
ein Kolon-CA festgestellt, es schließt sich eine Hemikolektomie an.
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Nebendiagnose: Kolon-CA (C18.2)

DRG: F39A (Unterbindung und Stripping von Venen mit beidseitigem Eingriff oder Ulzerationen 
oder äußerst schweren oder schweren CC) 

RG: 0,834

Hauptdiagnose: Kolon-CA (C18.2)

Nebendiagnose: Tiefe OS-Thrombose (I80.1) 

DRG: G18B (Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne komplizierende Diagnose oder andere Eingriffe 
an Magen, Ösophagus und Duodenum ohne komplizierende Prozeduren, …) 

RG: 2,480



DKR
- „Symptom“/zugrundeliegende Erkrankung
Was ist unter „Symptom“ zu verstehen?

S t r e i t b e i s p i e l e

Sehr geehrte Damen und Herren, (2006)

ein Patient wird mit Oberschenkelthrombose aufgenommen (keine typischen Risikofaktoren liegen vor), es erfolgt eine 
Thrombektomie. Im Verlauf zeigt sich bei der weiteren Diagnostik ein Kolon-CA, es erfolgt während des gleichen Aufenthaltes 
eine Hemikolektomie. Nach Analyse der Befunde wurde die Thrombose im Sinne eines paraneoplastischen Syndroms gewertet.       
Ist es hier statthaft, das CA als HD zu nennen und die Thrombose als ND. Hierfür würde die DKR D002C sprechen:               
Zuweisung der zugrundeliegenden Krankheit als Hauptdiagnose                                                                  
Wenn sich ein Patient mit einem Symptom vorstellt und während des Krankenhausaufenthaltes die zugrundeliegende Krankheit 
diagnostiziert wird, so ist die zugrundeliegende Krankheit als Hauptdiagnose zu kodieren und das Symptom wird nicht kodiert. 
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diagnostiziert wird, so ist die zugrundeliegende Krankheit als Hauptdiagnose zu kodieren und das Symptom wird nicht kodiert. 
Dies betrifft Symptome, die im Regelfall als eindeutige und unmittelbare Folge mit der zugrundeliegenden Krankheit 
vergesellschaftet sind (siehe Beispiel 2)..... Stellt ein Symptom jedoch ein eigenständiges, wichtiges Problem für die 
medizinische Betreuung dar, so wird es als Nebendiagnose kodiert (siehe Beispiel 3 und Einleitung zu Kapitel XVIII der ICD-10-
GM).
Ist die Thrombose korrekterweise im Sinne dieser DKR als „Symptom“ zu werten?

Es kann hier nur zwei Möglichkeiten geben: 1) HD = Thrombose, ND = CA  2) HD = CA, ND = Thrombose                            
Bitte teilen Sie mir mit, ob 1) oder 2) die korrekte Zuordnung darstellt.

….

Sehr geehrter Herr Selter,

in den Deutschen Kodierrichtlinien 2004 ist die Hauptdiagnose "... Die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt 
wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Krankenhausaufenthaltes des Patienten verantwortlich ist...„ 
Aufgrund Ihrer Schilderung des Sachverhaltes wurde der Patient wegen einer Thrombose aufgenommen. Demnach ist die 
Thrombose als Hauptdiagnose anzusehen.

…. InEK gGmbH 



DKR
- „Symptom“/zugrundeliegende Erkrankung
Was ist unter „Symptom“ zu verstehen?

S t r e i t b e i s p i e l e

Guten Morgen Herr … , 

vielen Dank für Ihre Antwort. Allerdings muss ich hier noch einmal nachfragen. Sie schreiben: "Aufgrund Ihrer Schilderung des
Sachverhaltes wurde der Patient wegen einer Thrombose aufgenommen. Demnach ist die Thrombose als Hauptdiagnose 
anzusehen." und beziehen sich hier auf die HD-Definition. Die DKR gehen hier wie schon beschrieben weiter: Wenn sich ein 
Patient mit einem Symptom vorstellt und während des Krankenhausaufenthaltes die zugrundeliegende Krankheit diagnostiziert 
wird, so ist die zugrundeliegende Krankheit als Hauptdiagnose zu kodieren... . Stellt ein Symptom jedoch ein eigenständiges, 
wichtiges Problem für die medizinische Betreuung dar, so wird es als Nebendiagnose kodiert.

Warum sollte in Beispiel 1) nicht in diesem Sinne kodiert werden? Die Thrombose ist hier als „Symptom“ zu werten. Sie wäre 
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Warum sollte in Beispiel 1) nicht in diesem Sinne kodiert werden? Die Thrombose ist hier als „Symptom“ zu werten. Sie wäre 
nicht aufgetreten, wenn nicht das CA (zugrundeliegende Erkrankung) sie verursacht hätte. Für eine abschließende 
Stellungnahme zu diesem Punkt wäre ich dankbar.

….

Sehr geehrter Herr Selter,

sofern Sie in dem geschilderten Fall die Thrombose als "Symptom" bewerten, entspricht ihre Kodierung den Kodierrichtlinien. 
Aus den vorliegenden Fakten können wir allerdings nicht diese Bewertung der Kausalkette des medizinischen Sachverhaltes 
bestätigen.

…

InEK gGmbH

„Aus diesen Gründen sei bei Unklarheiten wie vorliegend (…) für das Gericht diejenige Auslegung der DKR vorzuziehen, 
die leistungsorientiert ist und eine adäquate Abbildung der Krankenhausleistung ermöglicht.“? ?



DKR
- 0201f Auswahl und Reihenfolge der Kodes

S t r e i t b e i s p i e l e

Palliativtherapie notwendige 
Folgebehandlung/sonstige?
CA = HD
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Palliativtherapie keine 
notwendige Folgebehand-
lung/sonstige Therapie? 
Symptom = HD

Eine Ergänzung der DKR 
ist dringend angesagt….



DKR
- 0201f Auswahl und Reihenfolge der Kodes
Bei der SEG4 weiß man es anscheinend schon (wobei die Gutachten völlig heterogen sind):

S t r e i t b e i s p i e l e
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DKR 2009
- „Ende Weaning“, erstmals Definition in der 1001h

S t r e i t b e i s p i e l e

� okay

� okay
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� ?

Nicht wirklich konsequent, aber leicht überprüfbar.



DKR 2009
- „Heimbeatmeter Patient“, erstmals Definition in de r 1001h

S t r e i t b e i s p i e l e

12DGfM-Herbstsymposium, 24.10.08, D. D. Selter

x

Fast identische Übernahme des Textes aus der SEG4.



S t r e i t b e i s p i e l e

DKR 2009
- Was ist ein „intensivmedizinisch versorgter Patien t“?
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S t r e i t b e i s p i e l e

FPV 2009
- Beurlaubung: Weiterhin keine klare Definition
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Nicht geklärt: „zeitlich befristet“, „Wunsch des Pa tienten“, „Abschluss stationäre Behandlung“



S t r e i t b e i s p i e l e

FPV 2009
- Beurlaubung:
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S t r e i t b e i s p i e l e

FPV 2009
- Wiederaufnahme bei Komplikationen
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Nicht geklärt: „Verantwortungsbereich des KH“, „Beg renzung auf onkologische Behandlungen“
Gleichzusetzen mit Schuldeingeständnis und mögliche n Regressforderungen?



S t r e i t b e i s p i e l e

ICD 2009
- Kodierung des diabetischen Fußes
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Kodierung nun klarer. Streit über medizinische Zuor dnung dadurch nicht geklärt.



S t r e i t b e i s p i e l e

ICD 
- T-Kodes versus Y-Kodes

Frage aus myDRG:
„Wer kennt die Definition zu "Komplikation" versus "Z wischenfall"?  

Kodiertechnisch stellt sich die Frage bei uns bezgl.  eines Knieempyems nach 
Punktion (auswärts!!!). Wir haben die T81.4 kodiert  (CCL=4!), die Versicherung 
möchte die Y84.9! (CCL=0)...“
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möchte die Y84.9! (CCL=0)...“

Anpassung in der CCL-Matrix?
Sind „optionale“ Kodes 

überhaupt nötig und sinnvoll?

T81.4 Infektion nach einem Eingriff a.n.k 



S t r e i t b e i s p i e l e

OPS
- Definition Mindestmerkmale Komplexbehandlung Schla ganfall
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S t r e i t b e i s p i e l e

OPS 2009
- CT/MRT bei Komplexbehandlung Schlaganfall
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Ja, es ist so einfach!



S t r e i t b e i s p i e l e

Indikationen
- z. B. ZE-relevante Medikamente 
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SGB V § 275 Abs 5: 
"Die Ärzte des Medizinischen Dienstes sind bei der Wahrnehmung ihrer medizinischen 
Aufgaben nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen.  Sie sind nicht berechtigt, in die 
ärztliche Behandlung einzugreifen."



Weitere Probleme

- DKR (z. B. D003d Abnorme Befunde, 0201f CA, 1905d Wunden)
- ICD (z. B. bei Wunden, Hautdefekten, Nekrosen)
- OPS (z. B. Wunddebridemen/Exzision/Inzision, WS-Ei ngriffe) 
- Abrechnungsprüfungen (z. B. Umfang, Inhalt, 100 €- Regel)
- Komplexbehandlungskodes (Dokumentationsaufwand)
- NUB-Anträge (müssen wirklich alle?)

S t r e i t b e i s p i e l e
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- NUB-Anträge (müssen wirklich alle?)
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Die unendliche Geschichte, M. Ende



Was?
- Bekannte Unklarheiten, Widersprüche und Definition sfragen in den DKR, 

Klassifikationen, FPV. Informationen liegen reichli ch vor. 
- Sinnvolle Definitionen zum Leistungsnachweis einer  Komplexbehandlung ohne 

überufernde Dokumentationsflut
Vorschlagsverfahren konsequent nutzen!

Wer?
- Lösungen nur durch die Selbstverwaltung in den Pro blembereichen:   

DKR, Klassifikationen, FPV (AG Klassifikationen, AG  OPS und - ICD der KKG, …)

L ö s u n g s a n s ä t z e
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DKR, Klassifikationen, FPV (AG Klassifikationen, AG  OPS und - ICD der KKG, …)
- Streitbefangene Kodieralternativen hinsichtlich ih rer möglichen Gleichstellung bei der 

DRG-Zuordnung überprüfen. Gleiches bezüglich der CC L-Bewertung. InEK
- Kodierleitfäden (von wem auch immer) sind nur unve rbindliche Hinweise
- „Kooperationen“ (z.B. SEG4 und FoKA) mögen in Einz elfällen helfen, sind aber 

ebenfalls unverbindlich
- Internetforen (z.B. myDRG) sind ebenfalls hilfreic h, aber eben auch unverbindlich leider

Wann?
- „Gestern“ ist wünschenswert, erscheint aber unreal istisch
- Der Zeitpunkt ist direkt abhängig vom Willen, ents prechende Klarstellungen finden zu 

wollen und von der nötigen Kompromissbereitschaft ( Beispiel „Ende Weaning“)



L ö s u n g s a n s ä t z e

„De-Da-Nich-Vorschläge“:
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„De-Da-Nich-Vorschläge“:
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L ö s u n g s a n s ä t z e

„De-Da-Nich-Vorschläge“:
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Gibt es Licht am Ende des Tunnels bei den bekannten  Problemen?

- Ja, aber irgendwie stellt man es sich anders vor.. .

A U S S I C H T
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Vielen Dank für Ihre AufmerksamkeitVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

www.rippenspreizer.de


